
Selbstkontrollkonzept 
für Anlässe, Festwirtschaften 

 
Gesetzliche Grundlagen 
 
Die wichtigsten lebensmittelrechtlichen Grundlagen für das Führen von 
Restaurationsbetrieben anlässlich von Waldfesten, Gewerbeausstellungen, Vereinsanlässen 
oder Dorffesten sind im Lebensmittelgesetz, in der Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständeverordnung und in der Hygieneverordnung geregelt  
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-
vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html 
 
 

Bauliche und technische Einrichtungen 
Marktstände, Verkaufszelte, Verkaufsfahrzeuge und ähnliche nicht ortsfeste Einrichtungen 
sowie Verkaufsautomaten müssen, soweit praktisch durchführbar, so gelegen, konzipiert und 
gebaut sein sowie sauber und instand gehalten werden, dass das Risiko einer Kontamination 
durch Tiere, Schädlinge und Ungeziefer weitestgehend vermieden wird. 
 
Insbesondere müssen folgende Anforderungen erfüllt sein: 
Es müssen geeignete Vorrichtungen zum Reinigen und erforderlichenfalls Desinfizieren von 
Arbeitsgeräten und Ausrüstungen (einschliesslich Vorrichtungen zum hygienischen Waschen 
und Trocknen der Hände sowie hygienisch einwandfreie sanitäre Anlagen und Umkleide-
räume) zur Verfügung stehen, damit die persönliche Hygiene gewährleistet ist. 

• Die Zufuhr einer ausreichenden Menge an warmem oder kaltem Trinkwasser muss 
gewährleistet sein. 

• Arbeitsflächen und sonstige Berührungsflächen für die Zubereitung von Lebensmitteln 
müssen glatt und rissfrei sein, damit eine einwandfreie Reinigung möglich ist. 

• Müssen Lebensmittel gesäubert / vorbereitet werden, so muss dafür Sorge getragen 
werden, dass die jeweiligen Arbeitsgänge unter hygienisch einwandfreien Bedingungen 
ablaufen können. 

• Die Einrichtungen sind vor Umwelteinflüssen (z. B. Regen, direkte Sonnenbestrahlung, 
Staub, Schmutz usw.) zu schützen. Insbesondere sind Lebensmittelvorräte nicht direkt auf 
dem Boden aufzubewahren. 

• Für die Aufnahme von Abfällen müssen geeignete verschliessbare Behälter oder 
Kehrichtsäcke vorhanden sein. Sammelbehälter (Kehrichtcontainer) dürfen nicht im 
Produktionsbereich aufgestellt werden. 

• Sämtliche für die Konsumation aufliegenden Lebensmittel (Gipfeli, Sandwiches, 
Nussgipfel usw.) müssen durch geeignete Abdeckungen oder Verpackungen vor 
Verunreinigung geschützt werden (Spuckschutz). 

 
 

Temperaturen 

• Für begrenzt haltbare und leichtverderbliche Lebensmittel wie Milch und Milchprodukte, 
Fleisch und Fleischprodukte, vorgekochte Speisen und Dessertprodukte ist eine lücken-
lose Kühlkette von unter 5 °C sicherzustellen (für die Lagerung von frischem Fisch 2 °C). 

• Tiefkühlprodukte müssen bei Temperaturen unter -18 °C gelagert werden. 

• Zum Heisshalten von Speisen werden Temperaturen über 65 °C empfohlen. 

• Für die Lagerung von Lebensmitteln sind geeignete Kühl- und Tiefkühleinrichtungen mit 
Kontrollthermometern bereitzustellen. 

  

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html


Hygiene 

• Beim Anliefern, Lagern, Verarbeiten, Zubereiten, Verpacken, Abgeben und Rück-
schiebenvon Lebensmitteln ist auf grösstmögliche Ordnung und Sauberkeit zu achten. 

• Rohe und genussfertige Lebensmittel sind getrennt zu lagern. 

• Es dürfen keine Lebensmittel verwendet werden, deren Verbrauchs- resp. Mindest-
haltbarkeitsdatum überschritten ist. Gerade bei länger dauernden Anlässen (mehr als  
2 Tage) sind die Datierungen besonders zu beachten. 

• Die Einrichtungen (Apparate, Gerätschaften, Geschirr usw.) sowie die zur Herstellung, 
zurAufbewahrung und zum Verkauf bestimmten Räume oder Provisorien müssen sauber 
d. h. in hygienisch einwandfreiem Zustand sein. 

• Vor Arbeitsbeginn, nach Aufsuchen der Toilette, nach Pausen sowie nach Schmutz-
arbeiten sind die Hände gründlich zu waschen. Zum Händewaschen müssen in 
unmittelbarer Nähe fliessendes Wasser (evtl. Kanister mit Hahnen), Flüssigseife sowie 
Einmalhandtücher (Papier) zur Verfügung stehen. 

• Personal mit eitrigen Wunden, Durchfall und/oder Grippe/Fieber darf nicht zur Arbeit 
zugelassen werden. 

• Tiere sind ausserhalb des Küchen-, Buffet- und Lagerbereichs zu halten. 

• Das Rauchen im Küchen- und Lagerbereich ist nicht gestattet. 

 

Speise- und Getränkekarten 

• Bei Fleisch und Fleischwaren muss die Tierart sowie das Produktionsland schriftlich 
bekanntgegeben werden. 

• Auf das Abgabeverbot von alkoholischen Getränken an Jugendliche muss schriftlich 
hingewiesen werden (Plakat). 

• Die Preise, Sachbezeichnungen und Mengenangaben sind gut ersichtlich bekannt zu 
geben. 

• Bei der Verwendung von ausländischem Fleisch und Eiern aus in der Schweiz verbotener 
Produktion (Hormone, antimikrobielle Leistungsförderer, Käfighaltung) sind die 
Warnhinweise gemäss der Landwirtschaftlichen Deklarationsverordnung anzubringen. 

 

Selbstkontrolle 

• Der Wareneingang muss überwacht werden (Datum, Temperatur, Verpackung/Gebinde, 
wo angezeigt: Geruch/Geschmack). 

• Die Temperaturen sowie die Bewirtschaftung der Lebensmittel müssen überwacht und 
schriftlich dokumentiert werden. Lebensmittel müssen bedeckt, beschriftet und innerhalb 
der zulässigen Verbrauchs- resp. Mindesthaltbarkeitsdaten sein. 

• Das Kontrollintervall sowie allfällige Massnahmen bei Abweichungen müssen definiert 
sein. 

• Es muss klar festgelegt werden, wer für die oben aufgeführten Punkte verantwortlich ist. 
  



 

2. GEFAHRENANALYSE 
 
BEREICH 

 
MÖGLICHE GEFAHR 

 
BEISPIELE 

 
MASSNAHMEN 

Wareneingang Verunreinigung offener oder 
verpackter Lebensmittel, 
verderb durch Temperatur-
überschreitung,Verderb oder 
mangelhafte Qualität durch 
Überlagerung, Herkunft nicht bekannt, 
keine Rückverfolgbarkeit 

beschädigung der verpackungen, 
verunreinigung durch geruch, nässe, 
unsaubere gebinde, tiere, ungeziefer usw. 

Arbeitsanweisung 
befolgen, umsetzen 

Produktion,  
Zubereitung 

Verunreinigung offener Lebensmittel, 
Vermehrung durch Übertragung von 
Mikroorganismen, 
Verunreinigung durch Kontakte mit 
Abfällen, 
Verderb durch lange Wartezeiten, 
falsche Zusammensetzung 

Ungenügende Reinigung allgemein. 
Verunreinigung durch Geruch,  
Nässe, Rohprodukte, Reinigungsmittel, 
Abfälle usw. 
Verunreinigung durch unbefugte Personen, 
Tiere, Ungeziefer. 
unsaubere Hände, rauchen, essen, trinken 
am Arbeitsplatz, kranke 
Personen(Wunden, niesen, usw.) 
ungehinderter Zugang unbefugter 
Personen oder Tiere 
Gar-Temperatur oder Gar-Dauer nicht 
sachgemässer Abgabe von rohen Speisen 
unsachgemässe Entsorgung der 
Speisereste, abfälle usw. 

Arbeitsanweisung 
befolgen, umsetzen 

Lagerung Verderb durch 
Temperaturüberschreitung,  
Verunreinigung offener Lebensmittel 

ungekühlte oder unzureichend gekühlte 
Lagerung von leicht verderblichen 
Lebensmitteln. 
ungeschützte Lagerung, fehlende 
Abdeckung. 

Arbeitsanweisung 
befolgen, umsetzen 

Abgabe Verunreinigung durch 
Selbstbedienung, 
Täuschung durch fehlende oder 
falsche Angaben, 

ungekühlte oder unzureichend gekühlte 
lagerung von leicht verderblichen oder 
tiefgekühlten Lebensmitteln. 
ungeschützte Abdeckung. 

Arbeitsanweisung 
befolgen, umsetzen 

Personal 
 

mangelhaftes Hygieneverständnis schmutzige Hände, Wunden oder Schmuck 
an den Händen, niesen oder husten über 
Lebensmittel. 
kranke Personen in der Produktion 

Arbeitsanweisung 
befolgen, umsetzen 

Trinkwasser mangelhafte Wasserqualität Provisorische Leitungen, 
Wasseranschlüsse 

Arbeitsanweisung 
befolgen, umsetzen 

 
 

Wichtige Telefonnummern: 
 
Name Tel Nummer 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  



Temperatur- und Bewirtschaftungskontrolle 

 

Anlass:  

Verantwortliche Person:  

Stellvertretung:  

Soll-Zustand: Lebensmittel sind bedeckt, beschriftet und 
datiert. Alle Lebensmittel sind innerhalb der 
zulässigen Daten. 
 
Folgende maximalen Temperaturen sind 
einzuhalten: 
2 °C Fisch, Meeresfrüchte, Hackfleisch 
5 °C vorgekochte Speisen, Patisserie, 
Milchprodukte, Fleisch, Fleischerzeugnisse 
 
-18 °C Lagerung von Tiefkühlprodukten 

Abweichungen melden an:  

Massnahmen bei Abweichungen: Gesamtverantwortliche Person informieren 
Mängel sofort beheben 
 

  

 

Datum 
/ Zeit 

Kühleinheiten 

Lebensmittel 

Soll: 0-5 °C 

Kühleinheiten 

TK 

Soll: .> -18 °C 

Personahygiene 
Kleidung, Schürze 
Handwaschein-
richtung, Seifen-
spender, Papier-
handtücher 

Lebensmittel 
bedeckt, 
beschriftet, 
wenn nötig 
gekühlt 
(Kühlkette!) 

Sauberkeit 
Arbeitsflächen, 
Maschinen / 
Geräte, keine 
LM am Boden, 
Grillstation / 
Produktion 

Allgemein 
Sauberkeit / 
Ordnung 
Grillstand, 
Lager usw. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


